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Freistellungsbescheinigung  zum  Steuerabzug  bei  Bauleistungen  gemäß  § 48b  Abs.  1 Satz  I des

Einkommensteuergesetzes  (EStG)

Firma,  Name  : H.-D.  Heuermann  Gesellschaft  mit

bescliränkter  Haftung

Vorname

Rechtsform

, Anschrift Wehrden  8, 26835  Hesel

wird  hiermit  bescheiiiigt,  dass der  Empfönger  der  Bauleistung  (Leistungsempfänger)  von  der  Pflicht  zum  Steuer-

abzug  nach  § 48 Abs.  1 EStG  befreit  ist.

Diese  Bescheinigung  gilt  vom  01.01.2023  bis zum  31.12.2025.

Wichtiger  Hinweis:

Diese  Bescheinigung  ist dein  Leistungsempfönger  im Original  auszuhändigen,  wenn  sie für  bestimirite  Bauleistungen

gilt.  Ist  die Bescheinigung  für  einen  Zeitraum  gültig,  kann  auch  eine  Kopie  ausgehändigt  werden.  Das Original  ist

mit  Dienstsiegel,  Unterschrift  und  Sicherheits-Nummer  versehen.

Der  Leistungsempfänger  hat  die  Möglichkeit,  sich  durch  eine  Prüfung  der  Gültigkeit  der  Freistellungsbe-

scheinigung  über  ein  eventuelJes  Haftungsrisiko  Gewissheit  zu verschaffen.  Diese  Prüfüng  kann  durch  eine

Internetabfrage  beiin  Bundeszentralamt  fiir  Steuern  (www.bzst.de)  erfolgen.  Dazu  werden  die Daten  beim  Bundes-

zentralamt  für  Steuern  gespeicheit  und  bei  einer  Internetabfrage  den Leistungsempföngern  bekannt  gegeben.

Besffltigt  das Bundeszentralamt  für  Steuern  die  Gültigkeit  nicht  oder  kann  der  Leistungsempfönger  eine  Internetab-

frage  nicht  durchführen,  kann  er sich  durch  eine  Nachfrage  bei  dem  auf  der  Freisteliungsbescheinigung  angegebenen

Finanzamt  Gewissheit  verschaffen.  Das Unterlassen  einer  Internetabfrage  beim  Bundeszentralamt  für  Steuern  oder

einer  Nachfrage  beim  Finanzamt  begründet  für  sich  allein  keine  zur  Haftimg  führende  grobe  Fahrlässigkeit.

Die  Befreiung  von  der  Pflicht  zum  Steuerabzug  gilt  für  Zahlungen,  die bis zum  31.12.2025  geleistet  werden.  Die

Aufrechnung  (Verrechnung)  des Leistungsempfängers  mit  Gegenansprüclien  gegenüber  dem  Leistenden  steht  einer

Zahlung  gleich.

Der  Widerruf  dieser  Bescheinigung  bleibt  vorbehaJten.
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Dienstgebäude
Edzardstraße  12116
26789  Leet

Telefon
(0491  ) gs 70 - o
Telefax
(0491  ) 98 70 - 209

E-Mail:  Püslslelle@fa-let  niedetsachsen  de

Sprechzeiten  Überweisung  an

Auskunftsbereich  Di. Mi u Ft  Deutsche  Bundesbank  Fil Oldenbuto.  IBAN € EB5 2B00 fü)OO (]028 5015  11
8 C)O - 13 [)[) uht,  Dü 8 0ü - BIC MARKDEF1280
18 00 Uht  Sparkasse  Leetllmund,  IBAN DE17 2855  000C) CDOü 8490  00,

BIC BRLADE21LER

Internet:  www  Isln niedetsachsen  de
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Datenschutzhinweis

Inforinationen  über  die Verarbeitting  personenbezogener  Daten  ii'i der Stetierverxvaltung  und über  Ihre  Rechte  nacli  der Datenscliutz-

Gruimverordnung  sowie  überlme  Ansprechpartner  in Datenschutzfragen  entnehmen  Sie bitte  dem allgemeinen  Infonnationsschreiben  der

Finanzvenvaltung.  Dieses  InforinationsscIireiben  fiimen  Sie unter  wwrw.finanzamt.de  (unter  der Rubrik,,Datenschtitza')  oder  erhalten  Sie bei

(lirein  Finanzaint.

Die Veröffei'itlicl'ning  personenbezogener  Daten  der Bediensteten  der niedersäcbsischen  Steuervenvaltung  (Namen,  Telefoimununem,

Anscliritten,  bearbeiterbezogene  E-Mail-Adressen  usw.)  unterliegt  gesetzlichen  Beschränkungen  durch  das Datenschutzrecht.  Bitte  beachten  Sie

dalier,  dass eine Veröffentlictuutg  dieser  Bescheinigung  - z.B. im Intemet  - ausdri)cklich  nur  dann  erlaubt  tst, weim  Beschäftigtendaten  in der

Veröffentlicliung  niclit  entlialten  siim
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